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uns einen groflen Erfolg. Es hat sich gezeigt, daB die sorgféltige, ohne
Schlagworte und ohne Ubertreibung arbeitende Aufklirung der Sozial-
demokraten wertvolle Menschen unserer Partei zufithrt und naher bringt.
Es hat sich gezeigt, dal junge und alte Wihler aus politischer Einsicht
und Uberzeugung fiir die Sozialdemokratie eintreten. Sie sind vom Willen
beseelt, bessere Zustande zu schaffen.

Je mehr es den Sozialdemokraten gelingt, das arbeitende Volk zu
einigen und mit sozialistischen Gedanken zu erfiillen, um so grofler wird
der Erfolg sein.

Wir freuen uns iiber den fortwahrenden Aufstieg der Sozialdemokratie
in den letzten 25 Jahren, und wir freuen uns vor allem iiber das Wahl-
ergebnis vom 18. Marz 1945.

Preis, Lohn und Wahrung

(BeschluBl der Vollmachtenkommission des Nationalrates v. 26. Jan. 1945)

Wegen seiner grundsitzlichen Bedeutung bringen wir in
unserer Dokumentensammlung den nachstehenden BeschluB}, der
bereits in der biirgerlichen Handelspresse Anfechtung erfahren
hat. Die Vollmachtenkommission hat effektiv neue Erkenntnisse
gewonnen, von denen man nur wiinschen kann, sie wiirden
Richtschnur der eidgenossischen Politik der nichsten Jahre
sein. Red.

I

1. Das Ziel der staatlichen Preispolitik soll die Stabilitdt des Preis-
niveaus sein. Gegenwirtig bildet ihre wichtigste Aufgabe, eine Erleichte-
rung der Lage der Konsumenten herbeizufiihren durch méglichst rasche
Beseitigung der kriegsbedingten Kostenelemente. Neben der Preiskontrolle
im engeren Sinne sind zu diesem Zwecke, soweit notwendig, Preisaus-
gleichskassen sowie staatliche Zuschiisse an Produzenten oder Konsu-
menten einzusetzen. Ferner sind Preisdifferenzierungen sowie Rationali-
sierungs- und BewirtschaftungsmaBnahmen zu treffen. Uber die Fiihrung
der Preisausgleichskassen und Fonds soll 6ffentlich Rechenschaft abgelegt
werden.

2. Gewinne, die lediglich der Ausnutzung der kriegsbedingten Markt-
lage entspringen, sind zu verhindern. Fiir die Preisbildung sind die Kosten
unter normalen Konkurrenzverhiltnissen maflgebend. Realen Kosten-
steigerungen, das heiBt Mehraufwendungen von Arbeit und Kapital sowie
effektiven Mehrkosten fiir Warenbeziige aus dem Ausland, ist in den
Preisen Rechnung zu tragen, soweit nicht die Kostensteigerungen durch
anderweitige Ersparnisse ausgeglichen werden konnen und die laufenden
Gesamtergebnisse oder die wiahrend des Krieges angesammelten Reserven
es gestatten, die Mehrkosten auf die Unternehmungen zu iiberwilzen.
Dabei ist auf die Beschiaftigungslage des Erwerbszweiges sowie auf die
Versorgung angemessen Riicksicht zu nehmen.

Nominelle Einkommenserhohungen sind im Rahmen der Tragfihig-
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keit fiir das Unternehmereinkommen wie fiir Lohne und Gehilter zuzu-
lassen. Dabei ist den Einkommensunterschieden der Vorkriegszeit ange-
messen Rechnung zu tragen. Soweit dies nicht schon geschehen, sind
frithere Unterbewertungen im Rahmen der Tragfihigkeit auszugleichen
und Ubergewinne aus Monopolstellungen, Markenartikeln usw. zu korri-
gieren.

3. Fiir kriegshedingte Anlagen ist bei der Bemessung der Abschrei-
bungen der kiirzeren Gebrauchsdauer und den iiberteuerten Anschaffungs-
kosten angemessen Rechnung zu tragen. Wo durch auBergewdhnliche
Amortisationen die kriegsbedingten Anlagen weitgehend abgeschrieben
sind, hat die Preiskontrollstelle dafiir zu sorgen, dal die Preise ange-
messen gesenkt werden.

4. Der Umsatzriickgang kann bei der Preisfestsetzung nur unter be-
stimmten Voraussetzungen beriicksichtigt werden. Solche liegen insheson-
dere vor, wenn die Nichtberiicksichtigung des Beschiftigungsgrades wa
unbilligen Hirten in betriebswirtschaftlicher oder sozialer Hinsicht fithren
wiirde. Dabei ist in erster Linie auf das Jahresergebnis und die wirtschaft-
liche Lage des gesamten Unternehmens abzustellen. Unter allen Um-
stinden ist ein angemessener Teil der infolge des Umsatzriickganges ein-
getretenen Kostenverteuerung vom Unternehmen selbst zu tragen. Han-
delsmargen, welche notwendige Lebens- und Bedarfsartikel iibermiBig
belasten, sind zur Sicherung ausreichender Produzenten- und Konsumen-
tenpreise herabzusetzen. Dahinzielende private Reformbestrebungen sind
staatlich zu fordern und zu iiberwachen.

5. Einkommens- und Vermogenssteuern sind im Preise nicht auszu-
gleichen, wohl aber Zolle, Verkehrssteuern, Umsatz- und Verbrauchs-
steuern, soweit sie nicht durch Sonderzuschlige iiberwilzt werden.

6. Wo dies moglich ist, soll der Anteil der Volksgebrauchsartikel an
der Gesamtproduktion quantitativ und qualitativ gegeniiber der Vor-
kriegszeit erhoht werden. Dabei darf die Unkostenverteilung nicht zu-
ungunsten dieser Artikel geindert werden. Wo fiir Waren des Massen-
verbrauches Verbilligungen durchgefithrt werden, kann auf den Preisen
der teureren Artikel und Luxusqualititen ein Ausgleich bewilligt werden.
Bei Preisdifferenzen zwischen Import und Inlandwaren ist ein Preisaus-
gleich anzustreben. Wiahrend der Kriegsteuerung ist durch staatliche Zu-
schiisse dieser Preisausgleich nach unten herbeizufiihren.

7. In Erwerbszweigen, bei denen die kriegswirtschaftlich erwiinschte
Mehrproduktion nur zu erhohten Realkosten moglich ist, oder wo die
Aufrechterhaltung der bisherigen Produktion Mehrkosten verursacht, sind
nur diese Mehrkosten auszugleichen. Dies soll womoglich in der Form
von Produktions- und Leistungspramien, von Beitrdgen an die Anlage-
kosten, von erhohten Abschreibungen oder in der Form von Ausgleichs-
kassen geschehen. Dagegen sollen die Preise nicht allgemein auf den
Stand des teuersten Teils der Produktion erh6ht werden.

8. Als Norm fiir die Kosten eines Erwerbszweiges haben die Aufwen-
dungen eines gutgeleiteten Betriebes bei normaler Finanzierung und Be-
schiftigung, oder die entsprechend gewogenen Durchschnittskosten der
betreffenden Branche zu gelten. Uberdurchschnittlich leistungsfihigen
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Betrieben ist ein Leistungsgewinn zu belassen. Weniger leistungsfihige
Betriebe haben sich mit kleineren Einkommen abzufinden. Fiir die Dauer
der Kriegswirtschaft ist die Zusammenlegung von unterbeschéftigten und
unrationell arbeitenden Betrieben zu fordern.

9. Die Einfuhr von Waren zu iibersetzten Preisen kann untersagt
werden.

10. Auf die Forderung der privaten Initiative und der Bestrebungen
zur Hebung der Wirtschaftlichkeit sowie auf die verstindnisvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Behorden und der Wirtschaft ist bei der Ver-
wirklichung der Preisstabilitit besonderes Gewicht zu legen.

11. Sofern infolge der Erhohung der realen Produktions- oder Be-
schaffungskosten bei Waren des lebensnotwendigen Bedarfs weitere Preis-
erhohungen fiir Produzenten oder Importeure unvermeidlich sind, sollte
mit allen verfiigharen Mitteln die Belastung des Konsumenten verhindert
oder gemildert werden. Dafiir kommen auch staatliche Zuschiisse in Be-
tracht, deren Deckung keine direkte Belastung des Konsumenten zur Folge

haben darf.

I1.

1. Um rasche Ergebnisse und eine gedeihliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Preiskontrollstelle und der Wirtschaft zu sichern, ist den ein-
zelnen Erwerbszweigen — unter Vorbehalt der allgemeinen Kompetenzen
der Preiskontrollstelle — die Moglichkeit zu geben, innerhalb bestimmter
Fristen Vorschlige auszuarbeiten, die geeignet sind, eine Senkung der
Preise ihrer Erzeugnisse oder Leistungen zu erreichen.

2. Die Kompetenzen der Preiskontrollstelle sind auf die Entschadi-
gungen oder Entgelte sdamtlicher Dienstleistungen auszudehnen und auf
simtliche Warenpreise soweit der Bund direkt oder indirekt bei der
Produktion oder beim Absatz dieser Waren interveniert.

3. Die Preiskontrollstelle hat der Vereinheitlichung des Rechnungs-
wesens der einzelnen Erwerbszweige Aufmerksamkeit zu schenken und
einheitliche Normen fiir die Behandlung der einzelnen Kostenelemente
anzustreben, um eine gleichmiflige Behandlung aller Erwerbhszweige
sicherzustellen.

4. Zwischen der Preispolitik, der Lohnpolitik, der Bewirtschaftung der
einzelnen Waren und der Finanzpolitik ist eine moglichst weitgehende
Koordination herbeizufiihren. Der Preiskontrollstelle ist ein Mitsprache-
recht bei Bewirtschaftungsmallnahmen zu gewidhren.

ITI.

1. Fiir die Sicherung der Gesamtbeschiftigung des Landes spielt auch
die Wihrungs- und Kreditpolitik eine wichtige Rolle. Eine Deflations-
politik im Sinne einer Krediteinschrinkung und Verminderung der
aktiven Geldmenge darf nicht in Betracht fallen. Dagegen sollte die Riick-
bildung der warenseitigen Teuerung nicht durch wihrungspolitische und
handelspolitische Mallnahmen verhindert werden, sofern billigere Import-
preise zur Senkung der Inlandsproduktionskosten beitragen konnen.
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2. Die Nationalbank soll nach miaBigen und stabilen Zinssiatzen
tendieren.

3. Die Wiederherstellung des frilhern Reallohnes zum Zwecke der
Steigerung der Kaufkraft sollte nach Méglichkeit durch Erhdhung des
Nominallohnes, und unter Wahrung des Schutzes der inlindischen Pro-
duktion durch eine Senkung der Lebenskosten erreicht werden. Es ist
die Schaffung eines Minimallohnes, der die Existenz des Lohnempfingers
sichert, anzustreben.

4. Private Bestrebungen zur Kennzeichnung von Waren, die unter
guten Arbeitsbedingungen hergestellt werden (Label usw.) sind staatlich
zu fordern.

5. Die Exportrisikoversicherung und der Kapitalexport sind in den
Dienst der Exportférderung und der Landesversorgung mit Rohstoffen
zu stellen.

6. Wihrungsanpassungen werden voraussichtlich nur auf Grund einer
internationalen Verstindigung und nur in engem Rahmen zugelassen wer-
den. Vollbeschaftigung geht einer starren Wahrungspolitik vor.

7. Durch eine Stabilisierung der Gesamtwirtschaft in Verbindung mit
zweckentsprechenden geldpolitischen Maflnahmen soll versucht werden,
auch eine relative Stabilitit der Kaufkraft des Geldes im Innern zu
erreichen.

8. Die Frage Preis, Lohn und Wahrung kann nur im Rahmen eines
allgemeinen Wirtschaftsprogramms gelost werden.

Postulat I

Der Bundesrat wird eingeladen, dem Nationalrat in der kommenden
Session eine eingehende Darlegung der gegenwirtigen Wirtschaftslage
und der aktuellen Wirtschaftsprobleme zu geben, unter besonderer Be-
riicksichtigung der Landesversorgung und der Fragen von Preis, Lohn
und Wihrung.

Postulat II

Der Bundesrat wird eingeladen, zu priifen, wie bei den Bestrebungen
zur Erreichung miaBiger und stabiler Zinse auftretende Hirten fiir Klein-
rentner und allgemeine Versicherungsfonds verhiitet oder gemildert
werden konnen.

Postulat Il

Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu priifen, ob durch Ein-
satz staatlicher Mittel und organisatorischer MaBnahmen eine Verbilli-
gung der notwendigsten Lebensmittel und Bedarfsartikel (Milch, Brot,
Kartoffeln, Heizmaterialien, Bekleidungsgegenstinde) zur Entlastung der
Lohnempfinger und Konsumenten herbeigefiihrt werden kann.

277



	Preis, Lohn und Währung : Beschluss der Vollmachtenkommission des Nationalrates v. 26. Jan. 1945

